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Rote Strecken:
Nur

ohne

mit Trockenfliege, Naßfliege, Nymphen
und Streamer mit einschenkligenHaken,

die mit der Fliegenrute Zuhilfenahme
zusätzlichen Gerätes wie z.B. Wasserkugel,
Tiroler Hölzl, Bleivorsatz oder ähnlichem

geworfen werden können.
(Ausgenommen sinkendeVorfächer)

Blaue Strecken:
Mit der Fliegenrute Gleicherweise wie in den

roten Strecken. Mit der Spinnrute alle Blinker,
Spinner und Wobbler, jedoch nur mit einem

Drilling bestückt. Mit der Spinnrute und Wasser-
kugel, Trockenfliege, Naßfliege,

Nymphen und Streamer.

Grüne Strecken:
Mit allen Köderarten, ausgenommen der lebende Köderfisch.

Das Angeln auf Friedfische und Salmoniden darf nur mit einem
einschänkligen Haken ausgeübt werden. Es dürfen höchstens

zwei Handangeln geführt werden.

Alle Fischarten,
die ganzjährig geschützt sind,
dürfen weder als Köderfisch,
noch für den Eigengebrauch

entnommen werden.

Gewässerkarte Rur

widerhakenloses Fischen
       wird empfohlen !


